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Es zeugt aber nicht nur dieser Stamm vom gewaltigen

Holzwuchs im Somvirer-Tobel, sondern es wurden im letzten

Sommer in einer Höhe von circn 500lV über 29 Stämme
gemessen, die 15—18' Umfang haben und im nächsten Frühling
als letzte Zeugen des dagewesenen gewaltigen Urwaldes der Art
des Holzhändlers erliegen. (ì

Meteorologisches.

In Beverö. In Chur.
Höchste Temp. d.J. 1855 4-27,0» C.a.1.u. 3. Aug. 4-31,0» a. 8. Juli.
Nied. „ „„ „ -30,6» „„ 27. Jan. -18,5 „21Dzb.
Mittl. „ „„ „ -42,19° „ -49,03.
Mittlr. Barometerstand 275,18 „

Der Schnee lag in der Thalfläche des Oberengadins

Im Jahr 1855 6 Monate und 24 Tage.

„ „ 1854 5 „ 8 „
„ „ 1853 5 „ „

„ 1852 5 „ „ 11 „
„ „ 1851 6 „ „ 17 „
„ „ 1850 6 „ „ 15 „

Durchschnittlich jedes Jahr 5 Monate 26,5 Tage.

Litteratur.
Panl Kind, Leitfaden zum evangelischen Con¬

firm a t i o n s u n t e r r i ch t. Chur und Leipzig bei

Grubenmann. 72 S. 8. 1856.
So wohl der Verfasser weiß, daß es an Catechismen,

mitunter sehr vorzüglicher Art, nicht fehlt, so schien ihm doch die

Herausgabe eines geeigneten Lesebuchs für den Confirmanden-

unterricht ein ziemlich allgemein gefühltes Bedürfniß zu sein.

Die alten Lesebücher dieser Art sind, wie er sich >n der Vorrede
ausdrückt, meist zu dogmatisirend, die neuen oft zu systematifkrend

und trennen, was doch im christlichen Leben zusammengehört,
Glaube und Sitte. Ueberdieß findet er in manchen eine rational«'-
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stische Abschwächung der eigenthümlichen christlichen Lehren. Endlich

werden die gewöhnlichen Catechismen auch schon in den

Schulklassen gebraucht, so daß es Bedürfniß ist im Confirmations-
unterricht den frühern Religionsunterricht in Kürze zusammenzufassen.

Die einzelnen Abschnitte des vorliegenden Büchleins sind:
1. Lehre von Gott, seiner Offenbarung und seinem Gesetze;

2. Lehre vom Sohne Gottes und seinem Heilswerke; 3. vom
heiligen Geiste; 4. von der Kirche; 5. von der Aneignung des

Heils und der Beschaffenheit desselben; 6. von den Gnadenmitteln
besonders den Sakramenten; 7. von den künftigen Dingen. In
einem Anhange werden auf 18 Seiten die wichtigsten Untcr-
scheidungslehren der römischkatholischen und der evangelischen

Kirche für vorgerücktere Confirmanden und zu häuslicher

Belehrung ziemlich einläßlich behandelt.
Es ist hier nicht der Ort, auf die katechetische Behandlung

der einzelnen Lehren kritisch einzutreten. Der Leitfaden zeichnet

zeichnet sich vor den bisher bei uns üblichen nnd namentlich vor
dem früher herausgegebenen Catechismus desselben Verfassers

jedenfalls durch Kürze und dadurch aus, daß die Glaubens- und

Sittenlehre nicht getrennt behandelt, sondern ineinander verarbeitet
sind. Wir sind überzeugt, daß er zumal in und an der Hand
eines tüchtigen Lehrers mit Segen gebraucht wird.

Ein Aktenstück Napoleons I.
Vor einiger Zeit ließ der Kaiser Napoleon III in den

schweizerischen Archiven den Originalkorrespondenzen seines großen

Oheims nachforschen. Die bündnerischen Akten boten sehr

geringe Ausbeute. Das einzige Schreiben von Napoleon an unsere

Regierung, das sich vorfand, ist folgendes:

à nom àu peuple ?runtz»is.
Lonopurte premier Oonsul àe lu kepnbliyue.

Litauens label's, et membres àu Krunà Conseil à
tlunton ckes krisons, les àissensions àe votre pszs
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m'vaient vivement sMigè. suis cbsrmê à' apprendre par
votre lettre stu 3. Alaz? qu'elles ont kait place a l'union
I» plus sincere et la plus beurouso. Nés vues Hui m' ont
determine à m'occuper île vos intérêts sont llonc remplies.

Votre organisation actuelle consacre les usages et
les lois hui ont tait longtemps l'obset àe votre respect et
àe celui lie vos pères; elle établit en meme tems tle

nouveaux liens entre les Nigues àont votre Canton est

compose. II àoit en resulter pour vous un Gouvernement
kort et paternel.

Vous vous propose/ «Ze transmettre à la postérité
votre reconnaisance. II m'ost tout aussi <loux lle prévoir
«jue vous lui laisserez l'exemple (le l'union et <lu bonbeur
àont vous jouissez.

^ Amiens le buit Alessiàor an onze àe la Iìepubli<^ue
k'ran^aise. (le 87 àuin 1863.)

Chronik des Monats Februar.
Politisches. Am 25. versammelte sich die StandeS-

kom m is son und berieth zunächst die Reorganisation des Armen-
wesenö und insbesondere der Zwangsarbeitsanstalt zu Fürstenau beides

auf Grund einer „Kantonalarmenordnung", welche eine vom
Kleinen Rathe ernannte Kommission mit der Kantonalarmenbehörde
entworfen hatte. Außerdem revidirte sie zu weiterer Vorlage an
den Großen Rath die Verordnung über das Hypothekarwesen.

Nachdem Herr Reg.-Rath Sprecher sein Mandat als Agent der
englischen Sektion des Südostbahnkomite'S niedergelegt, ist die
Suspension seines Einsitzeö in den Kleinen Rath wieder aufgehoben
worden.

Ein trauriges Beispiel schlechter Gemeindeverwaltng
berichtet der Alpenbote: In Zernez wurden einige Matadoren aus

(8ig.) Cb. Alan. Valle^ranà.

No Ministre àes Notations
Nxterieures:

(8ig.) Lonaparte.
?our lo premier Konsul
Ne Kocretaire à'Ntat:
(8ig.) Hugues Alaret.

pour copie conforme:
Ktepbsn, 8ecret.
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